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Antrag auf Informationszugang nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) 
vom 22. Dezember 2021 an die Polizei Hamburg
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am 22. Dezember 2021 haben Sie per E-Mail einen Antrag auf Zugang zu Informationen nach 
dem  Hamburgischen  Transparenzgesetz  (HmbTG)  zum  Thema  „Aufstellung  wie  viele  Fahr-
zeuge tagsüber und nachts von den Polizeiwachen im Streifendienst eingesetzt werden können“
gestellt. Ihre Anfrage ist der oben genannten Dienststelle am 23. Dezember 2021 zur abschlie-
ßenden Bearbeitung und Beantwortung zugeleitet worden.

Ein Anspruch nach § 1 Abs. 2 HmbTG ermöglicht den Zugang zu allen Informationen einer öf-
fentlichen Stelle in Form von vorliegenden amtlichen Aufzeichnungen jeglicher Art. 
Ihrem Antrag auf Informationszugang gemäß § 1 Abs. 2 HmbTG kann entsprochen werden.

An den 24 Polizeikommissariaten (PK) der Polizei Hamburg werden insgesamt zwischen 56 und 
121 Funkstreifenwagen (FuStw) regelhaft eingesetzt.
Eine zeitliche Grenze zwischen „tagsüber“ und „nachts“ bzw. eine diesbezüglich genaue Anzahl 
der FuStw kann nicht bestimmt werden, da die Einsatzzeiten der FuStw nach PK und Wochen-
tag variieren und teilweise nachmittags beginnen und nachts enden.

Mit freundlichen Grüßen

SP 33 - Datenschutz / Gremien / Qualitätssicherung


